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Hans-Quick-Schule - Am Hintergraben 28 - 64404 Bickenbach 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Kinder, 

wir sind glücklich darüber, euch endlich wieder in der Hans-Quick-Schule begrüßen zu dürfen.  

Leider werden unsere Schultage immer noch ganz anders als gewohnt gestaltet werden müssen, 
da die Coronazeit nicht vorbei ist und ein besonderes Verhalten von uns erfordert. 

In der Woche nach Pfingsten werden die Vorklasse, alle 1, 2. und 3. Klassen zunächst in einem 
Schichtbetrieb die Schule besuchen. Alle Klassen müssen in zwei Lerngruppen aufgeteilt werden, 
in der maximal 15 Kinder gemeinsam lernen können. Diese Kinder sitzen an weit voneinander 
aufgestellten Tischen und müssen einen Abstand von 1,5 m zueinander und zu den Lehrern 
einhalten. Eure Klassenlehrerinnen teilen euch mit, in welcher Lerngruppe ihr seid. Am ersten Tag 
werdet ihr sehr ausführlich erfahren, wie unser Hygieneplan in der Hans-Quick-Schule aussieht 
und was eure Aufgaben sein werden. 

1. Unterrichtsmaterial 

 freiwillig Mundschutz für das Ankommen und 
Verlassen des Schulgebäudes sowie die 
Toilettengänge 

 Frühstück und ein eigenes Getränk 

 Schulranzen mit Mäppchen, Büchern, Heften, 
Schnellheftern, Lernzeitplanheft 

 

2. Stundeplan/Unterrichtsfächer 

Auf der Grundlage der Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums besteht der Unterricht 
im Augenblick aus den Fächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch für die 
dritten Klassen. Dabei werdet ihr voraussichtlich sowohl von euren Klassenlehrerinnen als 
auch von einigen Fachlehrkräften unterrichtet. Einige Lehrerinnen dürfen noch nicht in die 
Schule zurückkommen, weil sie oder jemand aus ihrer Familie zur Risikogruppe gehören. Um 
sie zu schützen, bereiten sie den Unterricht von zu Hause aus vor. Hier könnt ihr sie auch wie 
gewohnt telefonisch oder per Computer erreichen. Zusätzlich für zu Hause erhaltet ihr die 
gewohnten Lernzeitpläne. Schaut dazu auf den Stundenplan im Anhang, der vom 
8.6. - 3.7.2020, also bis zu den Sommerferien gültig ist. Am ersten Unterrichtstag werdet ihr 
kennenlernen, wo und wie ihr euch die Hände in der Schule waschen müsst, welche Wege ihr 
gehen dürft und wie ihr auch in den Pausen den Abstand zu euren Mitschülern und 
Lehrkräften einhaltet. Ab der zweiten Schulwoche werdet ihr an einem Tag in der Woche in 
euren kleinen Lerngruppen sechs Unterrichtsstunden pro Woche haben.  

3. Raumaufteilung 

Der Unterricht findet in eurem Klassenraum statt. Wartet bitte am Morgen, bis eure 
Lehrerinnen euch vom Aufstellplatz eurer Klasse abgeholt haben und betretet das 
Schulgebäude nicht eigenständig. Es ist wichtig, dass ihr pünktlich in die Schule kommt, 
damit niemand auf euch warten muss. 

          
 
13.05.         12.05. 2020 
   

Informationen zur Aufnahme des Unterrichts                             
für die 1. -3. Klassen und die Vorklasse 
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Wir möchten noch einmal auf die Informationen aus dem Elternbrief vom 12.5.2020 hinweisen: 
 
Zur Verringerung der Infektionsgefahr setzen wir an der HQS folgende Maßnahmen um: 

Ankunft auf dem Schulgelände:  

Jahrgang Aufstellplatz 

1. Klassen im Pausenhof vor dem Eingang zum Bewegungszentrum 

2. Klassen vor dem Haupteingang neben dem Spielgeräteschuppen 

3. Klassen vor dem Haupteingang neben dem Spielgeräteschuppen 

4. Klassen im Pausenhof vor dem Eingang zum Bewegungszentrum 

Vorklasse vor dem Haupteingang neben dem Spielgeräteschuppen 

 

Die Kinder müssen sich auf diesen mit blauen Punkten markierten Aufstellplätzen aufstellen und 
werden von einer Lehrkraft dort abgeholt und in die Klassenräume geführt. 

Betretungsverbot: 

 Es gilt nach wie vor ein Betretungsverbot für Unbefugte. Wir bitten alle Eltern uns bei 
dieser Maßnahme zum Schutze der Kinder zu unterstützen und das Schulgelände nicht zu 
betreten. Wie oben erwähnt begleiten wir die Kinder in die Klassenräume. 

Pausen: 

 Die Pausen auf dem Hof finden versetzt statt. Wir werden die Kind auch in den Pausen zur 
Einhaltung der Abstandsregeln anhalten. Bitte sprechen auch Sie mit Ihrem Kind darüber, 
dass diese eine Maßnahme ist, mit dem die Kinder sich selbst schützen und eine Infektion 
vermeiden können. 

Toiletten 

 Die Kinder dürfen nur einzeln auf die Toiletten gehen.  

Essen und Trinken: 

 Die Trinkstationen der Schule sind geschlossen. Alle Kinder müssen ihr eigenes Frühstück 
und Getränk mitbringen. 

Klassenräume: 

 Die Kinder sitzen immer an den gleichen Plätzen und ein Abstand von mindestens 1,5m 
zwischen den Kindern wird eingehalten. 

Mund-Nase-Bedeckung: 

 Es besteht für die Kinder keine Maskenpflicht. Dennoch empfehlen wir Ihnen, Ihrem Kind 
eine Maske mitzugeben. Insbesondere in den Phasen, in denen die Kinder die 
Klassenräume betreten und diese verlassen, ist das Tragen eines Mundschutzes sinnvoll, 
da die Kinder den Abstand von 1,50m nur schwer abschätzen können. 

Bedingungen für die Teilnahme am Unterricht: 

 Zugang zum Präsenzunterricht haben nur symptomfreie Kinder. Kinder mit 
Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen, Atemprobleme, Verlust 
des Geruchs-/Geschmackssinns, Gliederschmerzen, Bauchweh, Erbrechen, Durchfall) 
sowie anderen grippeähnlichen Symptomen müssen auf jeden Fall zu Hause bleiben. (vgl. 
Hygieneplan Hess. Kultusministerium) 
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 Kinder, die bei einem Infekt mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren 
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind oder mit Angehörigen besonderer Risikogruppen in 
einem Hausstand zusammenleben, sind weiterhin vom Schulbesuch befreit. 

Eine Freistellung vom Schulbesuch ist in beiden Fällen bei mir als Schulleiterin zu 
beantragen. Dem Antrag beizufügen ist eine ärztliche Bescheinigung über die 
Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, es sei denn diese lässt sich bereits der Schülerakte 
entnehmen. Die Kosten für eine ärztliche Bescheinigung tragen der geltenden Rechtslage 
die Antragsteller. 

 Kinder, die krankheitsbedingt, d.h. aufgrund ihrer geistigen, körperlichen und 
motorischen oder emotionalen und sozialen Entwicklung nicht in der Lage sind, den 
Mindestabstand einzuhalten, müssen dem Unterricht fernbleiben (§ 3 Abs. 1a Satz 4der 
VO zur Bekämpfung des Corona Virus) 

Eine tägliche Umsetzung der Hygienemaßnahmen des Hessischen Kultusministeriums ist seitens 
des Schulträgers gewährleistet. 
 

Schulische Notbetreuung 

Auch nach Aufnahme des Präsenzunterrichts bieten wir weiterhin die schulische Notbetreuung 
an. Es gelten die Ihnen bereits mitgeteilten Bedingungen zur Aufnahme in unsere schulische 
Notbetreuung. 
Bitte informieren Sie sich dennoch weiterhin über die aktuellen Aufnahmebedingungen einer 
Anmeldung auf der Seite des hessischen Kultusministeriums www.kultusministerium.hessen.de 
Die neusten Anmeldeformulare werden wie gewohnt auch auf unserer Homepage eingestellt.  

Die Anmeldung zur Notbetreuung läuft weiterhin über die Ihnen bekannten Wege: 

 Anmeldungen digital über das Schulpostfach: hqs_bickenbach@schulen.ladadi.de  
oder 

 Anmeldung über Posteinwurf in unserem Schulbriefkasten 

Sollten Sie unsere schulische Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen, bitten wir Sie, uns 
rechtzeitig zu informieren (mindestens zwei Tage vor Aufnahme in die Notbetreuung). 

Denken Sie auch daran, Ihrem Kind ein Frühstück sowie ein eigenes Getränk mitzugeben. 
 
Wir freuen uns auf euch und grüßen alle ganz herzlich! 

 
Eure Klassenlehrerinnen, Fachlehrerinnen und die Schulleitung  

 

Anhang:  Der Stundenplan der Klasse. 

http://www.kultusministerium.hessen.de/
mailto:hqs_bickenbach@schulen.ladadi.de

